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Anlage 4 
 
 
 

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Köln  
über die Straßenreinigung und die Erhebung  

von Straßenreinigungsgebühren 
(Straßenreinigungssatzung - StrReinS -) 

vom    . Dezember 2013 
 

 
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom        .2013 aufgrund der §§ 1, 3 
und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW) vom 18. 
Dezember 1975 (SGV. NRW. 2061) in Verbindung mit den §§ 2, 4, 6, 12 und 20 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Okto-
ber 1969 (SGV. NRW. 610) und den §§ 7 und 77 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(SGV. NRW. 2023) - jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - die-
se Satzung beschlossen: 
 

I. 
 
Die Satzung der Stadt Köln über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßen-
reinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung - StrReinS -) vom 19. Dezember 2012 
(ABl. Stadt Köln 2012 Nr. 58, S. 1057 ff), wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Das Straßenreinigungsverzeichnis nach § 3 der Straßenreinigungssatzung wird 

geändert. Die Änderungen ergeben sich aus der Anlage 1 dieser Satzung; die 
Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

2. Die Ergänzung der Aufstellung der Straßen für die Fahrbahnen mit besonde-
rem Reinigungsaufwand gemäß § 8 Abs. 1 Ziffern 1.1.2 und 1.2.2 ergibt sich 
aus der Anlage 2 dieser Satzung; die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

3. § 2 (Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentü-
mer/innen) erhält folgende Fassung:  
 
„(1) Die Reinigung der im anliegenden Straßenreinigungsverzeichnis (§ 3 der 
Satzung) kenntlich gemachten Gehwege und Fahrbahnen wird in dem darin fest-
gelegten Umfange nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 des Straßenreinigungsgesetzes 
NW den Eigentümern/innen der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen 
Grundstücke (Anlieger/in) jeweils für die Länge der gemeinsamen Grenze zwi-
schen Grundstück und Straße auferlegt. 
 
Werden Straßen oder Straßenabschnitte innerhalb der geschlossenen Ortslage, die 
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im anliegenden Straßenverzeichnis nicht aufgeführt sind, dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmet, wird die Reinigungspflicht den Anliegern ab dem Tag nach Be-
kanntgabe der Widmung im Amtsblatt der Stadt Köln auferlegt. 
 
Sind die Anlieger/innen beider Straßenseiten reinigungspflichtig, so erstreckt sich 
die Reinigung nur bis zur Straßenmitte. Ist nur auf einer Straßenseite ein reini-
gungspflichtiger Anlieger vorhanden, erstreckt sich die Reinigungspflicht auf die 
gesamte Straßenfläche. 
 
Soweit am Fahrbahnrand abgesetzte Randstreifen in Anliegerstraßen von weniger 
als 50 cm Breite, in Hauptstraßen von weniger als 65 cm Breite, vorhanden sind, 
obliegt die Reinigungspflicht den Anliegern/innen. 
 
Bei Stichstrassen Stichstraßen und Sackgassen sind auch die Eigentümer der an 
die Kopfseite angrenzenden Grundstücke verpflichtet, die angrenzende Fahrbahn 
in einer Tiefe, die der halben mittleren Breite der Stichstraße oder Sackgasse ent-
spricht sowie den Gehweg zu reinigen. Überlappen sich die zu reinigenden Flä-
chen zweier oder mehrerer Eigentümer mehr als geringfügig, ist jeder Eigentü-
mer insoweit nur zur Reinigung des - im Zweifel durch diagonale Teilung der 
Überlappungsfläche gebildeten - ihm zugewandten Teils der Überlappungsfläche 
verpflichtet. Dies gilt auch im Wendehammer. 
 
(2) Die Stadt Köln überträgt auf die Anlieger die Winterwartung 
1.   auf Gehwegen nach Maßgabe des § 5, sowie 
2.   auf Fahrbahnen von Straßen, soweit die Reinigung der Fahrbahn  nach  
      dem Straßenreinigungsverzeichnis dem Anlieger obliegt, und    
3.   auf Fahrbahnen und Gehwegen von Straßen und Straßenabschnitten nach  
     Abs. 1 Satz 2. 
 
Die Dies gilt jedoch nicht für die den Gehwegen zugehörigen Radwege, die le-
diglich durch Farbmarkierungen (Flächen- oder Strichmarkierungen) auf den 
Gehwegen verlaufen, wenn nach dem anliegenden Straßenreinigungsverzeichnis 
die Stadt reinigungspflichtig ist. Ist ein Radweg vorhanden und liegt ein Teil des 
Gehwegs jenseits des Radweges, so ist auch für diesen Teil die Winterwartung 
übertragen, unabhängig davon, ob der Radweg dem Gehweg oder der Fahrbahn 
zugehört und ob der Anlieger zur Winterwartung des Radwegs berufen ist; ferner 
muss der Radweg an der Stelle geräumt und gestreut werden, an der er überquert 
werden soll. 
 
Dies gilt ebenfalls nicht für Gehwege, die durch eine Fahrbahn vom Grundstück 
abgetrennt sind, wenn die Stadt für die Winterwartung dieser Fahrbahn zuständig 
ist.  
Is
längs der Grundstücksgrenze zu warten. 
 
D

t ein Gehweg nicht vorhanden, ist ein mindestens 1,50 m breiter Teil der Straße 

ie Übertragung der Winterwartungspflicht gilt nicht für Fußgängergeschäfts-
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straßen.“ 
 
(3) Die Stadt kann einem/r Reinigungspflichtigen auf seinen/ihren Antrag gestat-
ten, dass an seiner/ihrer Stelle ein/e Dritte/r durch schriftliche Erklärung gegen-
über der Stadt die Reinigungspflicht ganz oder nur die Winterwartung über-
nimmt, wenn eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird. Die 
Stadt kann die Gestattung jederzeit durch Erklärung gegenüber dem/der Grund-
stückseigentümer/in widerrufen. 
 
Hiervon ist der/die Dritte zu benachrichtigen. Der/die Reinigungspflichtige und 
der/die Dritte haben der Stadt unverzüglich nach Beendigung der Übernahme der 
Reinigungspflicht mitzuteilen. Die Gestattung erlischt auch mit Beendigung der 
Haftpflichtversicherung.“ 
 
§ 3 Abs.4.  2 (Straßenreinigungsverzeichnis) erhält folgende Fassung: 

(2) Das Straßenreinigungsverzeichnis enthält insbesondere 

), 
n Reinigungen durch die Stadt, soweit sich nicht aus 

 
„
  a) Straßenbezeichnung, 
  b) Straßenart (§ 7 Abs. 4
  c) Anzahl der wöchentliche
      § 3 Abs. 3 und § 4 Abs. 2 etwas anderes ergibt,  
  d) Reinigungsverpflichtete. 
 
D
Straßen unberührt.“ 
 

5. §

ie Regelungen im Straßenreinigungsverzeichnis bleiben bei Umbenennung von 

 5 Abs. 1 Nr. 5 (Winterwartung) erhält folgende Fassung: 

 5. An Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehr oder für Schulbus-
 
„
se müssen die Anlieger die Gehwege so von Schnee freihalten und bei Glätte be-
streuen, dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen sowie ein gefahrloser Zu- und 
Abgang zu den Haltestellen, Fahrgastunterständen und U-Bahn-Ausgängen ge-
währleistet ist. An baulich abgegrenzten Stadtbahn-Haltestellen sowie an U-
Bahn-Ausgängen ist lediglich der gefahrlose Zu- und Abgang zur Haltestelle und 
zum U-Bahn-Ausgang zu gewährleisten.“ 
 
 

6. § 8 Abs. 1 (Gebührensatz) erhält folgend Fassung: 

„(1) Der Gebührensatz für ein Kalenderjahr je Meter der Grundstücksseiten ent-
 

ahrbahnen  

.1  von Anliegerstraßen 
 igungsaufwand   3,92 €

 

lang der erschließenden Straße bei wöchentlich einmaliger Reinigung beträgt bei
 
F
 
1
1.1.1 ohne besonderen Rein  3,87 € 
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1.1.2 mit besonderem Reinigungsaufwand   9,41 € 9,33 € 
 
1
1.2.1 ohne besonderen Rein

.2 von Hauptstraßen 
igungsaufwand   2,41 € 2,38 € 

1.2.2 mit besonderem Reinigungsaufwand   7,93 € 7,86 € 
 
F
abgegrenzter Gehweg vorhanden ist. Soweit Fahrbahnen von Straßen unter die 
Ziffern 1.1.2 und 1.2.2 fallen, sind sie in der als Anlage 2 beigefügten Aufstel-
lung genannt. Diese Anlage ist Bestandteil der Satzung. 
 
2

ahrbahnen mit besonderem Reinigungsaufwand sind Fahrbahnen, an denen kein 

. Gehwegen       5,60 € 5,54 € 

. Fußgängergeschäftsstraße 
fwand   7,76 €

 
3
3.1  ohne besonderen Reinigungsau  7,71 € 
3.2 mit besonderem Reinigungsaufwand   9,21 € 9,16 € 
 
S
ßenreinigungssatzung vom 19.12.2013 beigefügten Aufstellung genannt. Diese 
Anlage ist Bestandteil der Satzung.“ 
 

oweit Straßen unter die Ziffer 3.2 fallen, sind sie in der als Anlage 3 der Stra-

 
II. 

 
Inkrafttreten 

 
iese Satzung tritt am 01. Januar 2014 in Kraft. 

 

D
 


